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der Stadt St. Gallen 
 
 
 
 

Reglement 
 
 
 

HANS WILLI – CUP                             Pistole 25m 
 
   
1. Zweck 

     Zur Förderung des sportlichen Schiessens wird alljährlich in der Disziplin  
     Pistole 25m ein Cup ausgetragen.         

 
 
2. Durchführung 
      Gemäss Schiessprogramm 25m 
 
 
3. Teilnahme 

      Die Teilnahme am Hans Willi-Cup ist für alle Mitglieder offen. 
 
 

4. Schiessprogramm 
 30 Wettkampfschüsse  
 1. Teil:  Präzision 
              1 Probeserie à 5 Schüsse in 5 Minuten 
              3 Wettkampfserien à 5 Schüsse in je 5 Minuten 
 2. Teil:   Schnellfeuer (Duell) 
               1 Probeserie Schnellfeuer (Duell) 
               3 Wettkampfserien à 5 Schüsse Schnellfeuer (Duell) 
 
 
5. Stich-Doppel   Fr. 15.--  

 
 

6. Waffen 
       Sportpistolen und Revolver Kleinkaliber (.22 lr) 
       Sportpistolen und Revolver Grosskaliber (.32 und .38) 

 
 

7. Auszeichnungen 
a. Feldschützenbecher mit Wäppli und Gravur „Hans Willi-Cup 25m“ mit der 
        jeweiligen Jahrzahl. 
       Dieser Becher kann vom gleichen Schützen nur einmal gewonnen werden. 
        Gewinner wird dann der Nächstrangierte, der den Becher noch nicht erhalten 
        hat. 
       Der Becher wird nur abgegeben, wenn der Wettkampf von mindestens fünf  
        Teilnehmern bestritten wurde. 



 
b. Auszeichnungspunkte 
        Der Bechergewinner erhält keine Auszeichnungspunkte 
 
 - Grosse Meisterschaft 15 Auszeichnungspunkte 
 - Kleine Meisterschaft 10 Auszeichnungspunkte 
 - Übrige Teilnehmer   5 Auszeichnungspunkte 
 
c. Gesellschafts-Meisterschaftsabzeichen 
          Beim erstmaligen Erreichen der grossen Meisterschaft wird das 
           Meisterschaftsabzeichen unserer Gesellschaft einmalig abgegeben. 
 
 

8.  Auszeichnungslimiten 
         Elite: Gr.M.    Kl.M.         V+J: Gr.M.    Kl.M           SV+JJ: Gr.M.    Kl.M. 
                     265      255                     259      249                         256       246 
 
 

9. Schlussbestimmungen 
      Dieses Reglement tritt am 26. März 2012 inkraft. 

 
 
 

 
 
 
St. Gallen, den 14. April 2012 ARBEITSAUSSCHUSS SCHIESSWESEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Donator: Hans Willi  Der Schützenmeister: Kurt Zähnler 
 


